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56 Länder

82.500 Mitarbeiter

Themen
_ Smart Cities

_ Smart Grid

_ Industry 4.0

23 Länder

11.000 Mitarbeiter

Themen

_ Digitale Transformation

_ Security

_ Vertical Software Solutions

30 Mitarbeiter

Themen

_ Abfallwirtschaft 4.0

_ Cloud Lösungen für Erzeuger, Entsorger und Beförderer

_ rechtssichere Entsorgung, Stoffstrommanage-

ment, grenzüberschreitende Verbringung

Service Portal
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é macht das elektronische Abfallnachweisverfahren einfach, sicher und schnell

Das elektronische 

Abfallnachweisverfahren (eANV) 

seit April 2010 die zwingend 

vorgeschriebenen Verfahren zur 

Abfallnachweisführung für 

nachweispflichtige, d. h. in der 

Regel gefährliche Abfälle.

Mit der internetbasierten Lösung 

eANVportal® von Axians eWaste 

wickeln Erzeuger, Beförderer, 

Entsorger, Makler, Händler und 

Bevollmächtigte sämtliche 

Vorgänge des elektronischen 

Abfallnachweisverfahrens 

wahlweise über eine private (im 

eigenen Intranet) oder über eine 

public-Cloud (über das Internet) 

ab.

DIE PORTALLÖSUNG FÜR EANV

eANVPORTAL

www.eanvportal.de



eANVPORTALςeinfach, schnell & sicher

ELEKTRONISCHES NACHWEISVERFAHRENeANVPORTAL

Abfallentsorger

Zentrale 
Koordinierungsstelle 
der Länder (ZKS)

eANVPORTAL

Stammdaten, Entsorgungsnachweise, Begleit-/ 
Übernahmescheine, Signaturen, Auswertungen, Support

Datenspeicherung & Registerführung

Behörde

Abfallerzeuger Abfallbeförderer



EANVPORTAL IN  ZAHLEN ςEINE ÜBERSICHT

KUNDEN TRANSAKTIONEN/ TAG SIGNATUREN/ TAG ANWENDER MYPORTAL KUNDEN

eANVPORTAL
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GESETZLICHE BASIS, DIE EIDAS VERORDNUNG

eIDAS-Verordnung

Ab dem 01.07.2016 können in allen 28 EU-Mitgliedsstaaten und im EWR 
Vertrauensdienste nach der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, kurz eIDAS-Verordnung, 
angeboten werden. Neben einer Neuregelung elektronischer Signaturen zählen 
dazu auch Dienste rund um elektronische Siegel und Zeitstempel, Zustellung 
elektronischer Einschreiben und Webseiten-Zertifikate.

Die eIDAS-Verordnung enthält verbindliche europaweit geltende Regelungen in den 
Bereichen "Elektronische Identifizierung" und "Elektronische Vertrauensdienste". 
Mit der Verordnung werden einheitliche Rahmenbedingungen für die 
grenzüberschreitende Nutzung elektronischer Identifizierungsmittel und 
Vertrauensdienste geschaffen.

Als EU-Verordnung ist diese unmittelbar geltendes Recht in allen 
28 EU-Mitgliedstaaten sowie im Europäischen Wirtschaftsraum.

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/DigitaleGesellschaft/eIDAS/eIDAS_node.html

über elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste

Als EU-Verordnung ist diese unmittelbar geltendes Recht in allen 
28 EU-Mitgliedstaaten sowie im Europäischen Wirtschaftsraum.

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/DigitaleGesellschaft/eIDAS/eIDAS_node.html
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DIE FERNSIGNATUR, WIE FUNKTIONIERT SIE?

Der Gesetzgeber: Eine sichere Signaturerstellungseinheit darf die Verwendung des darin sicher gespeicherten 
Zertifikateserst nach erfolgreicher Authentifizierung des Inhabers mit zwei Faktoren (Besitzund Wissen) ermöglichen!

Klassisches Signaturverfahren Die neue Fernsignatur

Besitz:   Signaturkarte
Wissen: PIN der Signaturkarte
Zertifikat: liegt in der Signaturkarte

Besitz:   Smartphone / Handy / OTP
Wissen: PIN des Zertifikates
Zertifikat: liegt bei Ihrem  
Vertrauensdienste-Anbieter in der Cloud 
(Ferne ςFernsignatur!)


